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4. Auf a ns t e c k e n d e B 1 u t a r m u t: 
Durch eingehende klinische Untersuchung 
(einschl Blutuntersuchung). Dabei ist die Kör
perwärme mindestens dreimal täglich in glei
chen Zwischenräumen zu messen und in eine 
Tabelle einzutragen. Alle zur Einstellung ge
langenden Einhufer müssen einem Übertra
gungsversuch (Kreuzprüfung) unterzogen wer
den. Klinische Untersuchung und Kreuzver
such sind mindestens 4 Monate lang durchzu
führen.

5. Auf B e s c h ä l s e u c h e :
Durch klinische Untersuchung und bei Stuten 
und Hengsten auch durch Komplementbin
dungsreaktion. In Verdachtsfällen haben 
Komplementbindungsreaktion und Unter
suchungen zum Trypanosomennachweis zu er
folgen.

Noch: Anlage 1

6. Auf M a u l  - u n d  K l a u e n s e u c h e :  
Durch klinische Untersuchung.

7. Auf L u n g e n s e u c h e :
Durch klinische Untersuchung, in Verdachts
fällen Komplementbindungsreaktion.

8. Auf T u b e r k u l o s e :
Durch klinische Untersuchung und intrader
male und gegebenenfalls nachfolgende Oph- 
thalmoreaktion-Tuberkulinisierung.

9- Auf s e u c h e n h a f t e s  V e r k a l b e n :  
Durch klinische, serologische und gegebenen
falls bakteriologische Untersuchung.

10. Auf A b o r t u s - e q u i - I n f e k t i o n :  
Durch klinische, serologische und gegebenen
falls bakteriologische Untersuchung.

Die serologischen und bakteriologischen Unter
suchungen haben im nächstliegenden Tiergesund
heitsamt zu erfolgen.

Anlage 2
zu § 7 Abs. 1 vorstehender Verordnung

Richtlinien
für die über die Aufstellung, Unterhaltung, Verwendung und Beaufsichtigung der Tierfcestände

zu führenden Bücher (Listen)

1. Uber die Tiere, von denen Erzeugnisse der im 
§ 1 Abs. 2 der Verordnung vom 20. September 
1951 über den Verkehr mit Impfstoffen, Seren 
und Bakteriophagen (GBl. S. 881) bezeichneten 
Art gewonnen werden, sind von den Herstel
lungsstätten, soweit erforderlich, nach Tierarten 
getrennt, nachstehende Bücher (Listen) zu füh
ren:

a) Einstellungs- und Quarantänelisten,
b) Behandlungslisten.

2. Aus den Einstellungs- und Quarantänelisten 
muß ersichtlich sein:

a) die Nummer (z. B. Brennzeichen oder Ohr
marke), Alter und Geschlecht sowie die be
sonderen Kennzeichen der einzelnen Tiere,

b) die Herkunft der Tiere,
c) Tag der Einstellung in den Quarantäne

stall,
d) die tierärztlichen Untersuchungsbefunde 

am Tage der Einstellung, während der Qua
rantäne und beim Quarantäneabschluß,

e) Tag und Art der ersten Impfungen,
f) Tag der Überführung in den Behandlungs

stall.

3. Aus den Behandlungslisten, die mit den Ein
stellungs- und Quarantänelisten zu Kontroll- 
zwecken stets zusammenbleiben müssen, muß er
sichtlich sein:

a) die Nummer (Alter und Geschlecht) sowie 
die Kennzeichen der Tiere,

b) der Tag der Einstellung in den Behand
lungsstall,

c) die Art und Dauer der Behandlung,
d) der Verlauf der Temperatur und die etwa 

auftretenden Lokal- und Allgemeinerschei
nungen,

e) das Datum der Blutentnahme und die An
gabe der Mengen des dabei gewonnenen 
Serums,

f) das Datum der Gewinnung etwaiger ande
rer Erzeugnisse und Mengenangaben,

g) die Befunde der fortlaufenden tierärzt
lichen Überwachung und etwaiger Schlach
tungen,

h) Angaben über die etwaige spätere Ver
wertung der Tiere (Tag und Art des Ab
gangs).


